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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Seit bald zwei Wochen findet der Unterricht an den Schulen in der ganzen Schweiz auf 
eine völlig neue, einmalige Art und Weise statt. Das ist für uns alle, vor allem aber auch für 
die Eltern eine grosse Herausforderung. Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in die-
ser schwierigen Zeit möchte ich mich zunächst ganz herzlich bedanken. 
 
Gleichzeitig stellen wir fest, dass der Fernunterricht, wie er nun überall stattfindet, gut ge-
startet ist. Das ist dem beeindruckenden Einsatz der Schulleitungen und Lehrpersonen zu 
verdanken, aber auch der Kooperationsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler. Ich höre 
von vielen Seiten, wie motiviert sie auf das ihnen geschenkte Vertrauen reagieren. Darüber 
freue ich mich sehr und hoffe, es bleibt etwas davon über die Zeit der Corona-Pandemie 
hinaus bestehen.  
 
Zur Reduktion der vielen schulischen Herausforderungen an den Mittelschulen wurden 
diese Woche neue Reglemente zum Übertritt ins nächste Schulsemester beschlossen:  
Am Ende des Frühlingssemesters 2020 werden alle Schülerinnen und Schüler mit dem ak-
tuellen Promotionsstand vom Herbstsemester 2019/2020 (provisorische oder definitive Auf-
nahme) in die nächste Klasse übertreten dürfen. Diese provisorische oder definitive Auf-
nahme bleibt bis zum Ende des Herbstsemesters 2020/2021 bestehen. Die Zeugnisse wer-
den entsprechend angepasst, die Details dazu derzeit geklärt und Ihnen so bald als mög-
lich mitgeteilt.  
 
Diese Regelung gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die sich in den letzten zwei Jahren 
vor ihrem Abschluss (Maturität, Handelsmittelschulausweis, Informatikmittelschulausweis, 
Fachmittelschulausweis/Fachmaturität) befinden: In diesen Jahrgängen werden in jenen 
Fächern, die für die Abschlüsse zählen, Noten gesetzt. Die Details zu diesen Vornoten 
müssen noch geregelt werden.  
Das Reglement zu diesen neuen Übertrittsbestimmungen der Mittelschulen kann zur Infor-
mation auf https://www.zh.ch/internet/de/aktuell/rrb.html eingesehen werden. 
 
 

https://www.zh.ch/internet/de/aktuell/rrb.html
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Die Schulen werden nun etwas Zeit brauchen, um diese Vorgaben zu konkretisieren. Sie, 
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler werden baldmöglichst über die Detailregelun-
gen an Ihrer Schule informiert. Wir hoffen, mit dieser Massnahme einen Beitrag zu leisten, 
dass in diesen Wochen des Fernunterrichts in erster Linie die Bildungsinhalte im Zentrum 
stehen. Die Lehrpersonen gewinnen durch diese Regelung Zeit für die individuelle Betreu-
ung von Schülerinnen und Schülern, die Unterstützung nötig haben. 

Freundliche Grüsse 
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